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Das Berufsbild der Aufsichtsperson bei den gewerblichen 
Berufsgenossenschaften 

- Kurzfassung - 

 
 
 Der Präventionsauftrag der Berufsgenossenschaften 
 
 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind aus humanen, sozialen und 
 ökonomischen Gründen wichtige Ziele, sowohl im Interesse der Beschäftigten als 
 auch der Unternehmen. Für die Erreichung dieser Ziele haben die 
 Berufsgenossenschaften den unverzichtbaren gesetzlichen Auftrag, mit allen 
 geeigneten Mitteln für die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und 
 arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu sorgen. Die Berufsgenossenschaften  sind 
 die zentralen Partner der betrieblichen Akteure für sichere und gesunde Arbeitsplätze 
 und verstehen sich als deren Dienstleister. 
 Prinzipien, Maßnahmen und Methoden für die umfassende 
 berufsgenossenschaftliche Präventionstätigkeit sind in der „Bonner Erklärung: Die 
 Position der Selbstverwaltung zur Prävention der Berufsgenossenschaften“ 
 niedergelegt. 
 
 Die Erfüllung des Präventionsauftrages durch die Aufsichtsperson 
 

Eine zentrale Stellung bei der Erfüllung des gesetzlichen Präventionsauftrags nimmt 
bei den Berufsgenossenschaften die Aufsichtsperson ein. Sie versteht sich als 
moderner Dienstleister und ist das Bindeglied zwischen der Berufsgenossenschaft 
und den Unternehmen mit ihren Beschäftigten. Die Aufsichtsperson repräsentiert die 
Berufsgenossenschaft bei den Unternehmen und den Versicherten. 
 

 Kompetenzen der Aufsichtsperson  
 
Die Aufsichtsperson nutzt bei der Erfüllung des berufsgenossenschaftlichen 
Präventionsauftrags ihre Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz, die sie durch  
 
• eine abgeschlossene technische, naturwissenschaftliche oder dem  
  zukünftigen Einsatzbereich entsprechende Ausbildung, nachgewiesen durch 
  das Abschlusszeugnis einer Hochschule oder Fachhochschule ,  

 
• durch eine mehrjährige praktische Berufserfahrung und 

 
• ihre Ausbildung zur Aufsichtsperson  

 
erworben hat.  
 
Der Erfolg ihrer Arbeit setzt interdisziplinäres, kooperatives Vorgehen voraus. 
Bedeutsamer Bestandteil der Aufgabenerfüllung ist die Betrachtung des 
Arbeitssystems im Zusammenwirken von Maßnahmen im technischen, 
organisatorischen und personellen Bereich. 
Die Kombination aus Theorie und Praxis sowie aus branchenübergreifendem und 
branchenspezifischem Wissen und Handeln gibt der Aufsichtsperson sowohl das 
Fundament zur Ausübung ihrer Generalistenrolle als auch die Möglichkeit zur 
Spezialisierung. Als Generalist übernimmt die Aufsichtsperson die Funktion eines 
überbetrieblichen Managers. Sie kann gleichzeitig Spezialist für besondere 
Schwerpunkte sein und sorgt  bei Bedarf an hoch spezialisiertem Fachwissen zu 
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Fragen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz für die Beteiligung der 
erforderlichen Fachdisziplinen. 
 

 Aufgaben der Aufsichtsperson 
   
  Die Aufsichtsperson 
 

• berät Unternehmer und Versicherte systematisch und umfassend zu allen 
 Präventionsmaßnahmen, auch bei der systematischen Einbindung des 
 Arbeitsschutzes in die betriebliche Organisation. 

 
• überwacht gefährdungsbezogen die Durchführung der 
 Präventionsmaßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
 Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren im Betrieb. 

 
• qualifiziert und unterstützt die Akteure und Multiplikatoren des 
 Arbeitsschutzes im Betrieb, insbesondere Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
 Betriebsärzte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebs- und Personalräte sowie 
 Unternehmer und Personalverantwortliche. 

 
• beteiligt sich an der Entwicklung von Rechtsvorschriften und 
 praxisorientierten Schriften und Medien. 

 
• kooperiert mit anderen Akteuren im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der 
 Arbeit, insbesondere mit der  Gewerbeaufsicht und der gesetzlichen 
 Krankenversicherung. 

 
• unterstützt die eigene Berufsgenossenschaft durch Recherchen und 
 Stellungnahmen. 

 
  Weitere Aufgaben können beispielsweise sein: 
 

• Beteiligung an der Entwicklung der für den Arbeitsschutz relevanten 
 Normen auf nationaler und auf internationaler Ebene. 

 
• Prüfung und Zertifizierung der Sicherheit von Geräten und Produkten.  

 
• Begutachtung der Wirksamkeit von Managementsystemen zu Sicherheit 
 und Gesundheit am Arbeitsplatz. 

 
 
Hinweis: 
Dieses Berufsbild beschreibt das Aufgabenspektrum, wie es von Aufsichtspersonen  
nach Prüfungsordnung I wahrgenommen wird, sowie die dafür erforderlichen 
Voraussetzungen.  

Es gilt auch für Aufsichtspersonen nach Prüfungsordnung II entsprechend der 
Aufgabenzuweisung durch die jeweilige Berufsgenossenschaft.  
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Das Berufsbild der Aufsichtsperson bei den gewerblichen 
Berufsgenossenschaften 
 
 
1. Der Präventionsauftrag der Berufsgenossenschaften 
 
Die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben der Berufsgenossenschaften erstrecken sich auf 
zwei Bereiche: 
 
• Prävention sowie  
• Rehabilitation- und Entschädigung. 
 
Unter Prävention verstehen die Berufsgenossenschaften alles, was dazu dient, Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu gewährleisten. Hinzu kommt als weiterer 
gesetzlicher Auftrag, Voraussetzungen für eine wirksame Erste Hilfe zu schaffen, um die 
Folgen von Arbeitsunfällen auch auf diesem Wege zu minimieren.  
 
Die Verknüpfung der Prävention mit der Rehabilitation und der Entschädigung nahm der 
Gesetzgeber aus zwei wesentlichen Gründen vor: 

• Vermeidung von menschlichem Leid (soziale Komponente) und 
• Minimierung der Aufwendungen (wirtschaftliche Komponente). 
 
Die Aufwendungen der Berufsgenossenschaften werden durch die Unternehmer als 
Mitglieder der Berufsgenossenschaften im Umlageverfahren aufgebracht und haben damit 
Auswirkungen auf die Lohnnebenkosten. Eine Kostenminimierung gelingt am 
wirkungsvollsten durch präventive Maßnahmen.  
Deshalb gilt für die Berufsgenossenschaften als gesetzlich verankerter Leitgedanke: 
 

Prävention mit allen geeigneten Mitteln. 
 
Die Bedeutung dieses Leitgedankens wird durch die Erkenntnis unterstrichen, dass das 
Erreichen eines Sicherheits- und Gesundheitsbewusstseins im Betrieb auch für die 
Unternehmen selbst erhebliche wirtschaftliche Vorteile besitzt: Wer sicherheitsbewusst 
arbeitet, arbeitet auf anderen Gebieten ebenfalls mit einem hohen Maß an Sicherheit und 
Qualitätsbewusstsein.  
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Zusätzlich hat ein sicherheitsbewusstes Verhalten auch positive Auswirkungen auf den 
Umweltschutz u. a. 
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2. Die Umsetzung des Präventionsauftrags durch die 
 Aufsichtsperson 
 
 
2.1 Die Stellung der Aufsichtsperson innerhalb der Berufsgenossenschaft 
 
Die zentrale Stellung bei der Erfüllung des gesetzlichen Präventionsauftrags nimmt bei den 
Berufsgenossenschaften die Aufsichtsperson ein. Sie versteht sich als moderner 
Dienstleister und ist das Bindeglied zwischen der Berufsgenossenschaft und den 
Unternehmen mit ihren Beschäftigten. Sie nutzt bei der Erfüllung des 
berufsgenossenschaftlichen Präventionsauftrags ihre Fach-, Methoden- und 
Sozialkompetenz, die sie durch  
 

• eine abgeschlossene technische, naturwissenschaftliche oder dem   
 zukünftigen Einsatzbereich entsprechende Ausbildung, nachgewiesen durch  
 das Abschlusszeugnis einer Hochschule oder Fachhochschule , 

• durch eine mehrjährige praktische Berufserfahrung und 

• ihre Ausbildung zur Aufsichtsperson  

 

erworben hat.  

 
Der Erfolg ihrer Arbeit setzt interdisziplinäres, kooperatives Vorgehen voraus. Bedeutsamer 
Bestandteil der Aufgabenerfüllung ist die Betrachtung des Arbeitssystems im 
Zusammenwirken von Maßnahmen im technischen, organisatorischen und personellen 
Bereich. 
 
Die Kombination aus Theorie und Praxis sowie aus branchenübergreifendem und 

branchenspezifischem Wissen und Handeln gibt der Aufsichtsperson sowohl das Fundament 

zur Ausübung ihrer Generalistenrolle als auch die Möglichkeit zur Spezialisierung. Die 

Aufsichtsperson agiert steuernd und vermittelnd und setzt dabei zeitgemäße Informations- 

und Kommunikationstechniken und -medien ein. 

 

Dieses Berufsbild beschreibt das Aufgabenspektrum wie es von Aufsichtspersonen  

nach Prüfungsordnung I wahrgenommen wird sowie die dafür erforderlichen 

Voraussetzungen.  

Es gilt auch für Aufsichtspersonen nach Prüfungsordnung II entsprechend der 

Aufgabenzuweisung durch die jeweilige Berufsgenossenschaft.  
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2.2 Aufgabenfelder der Aufsichtsperson 

 
Die Aufgabenfelder der Aufsichtsperson sind 
 

• Beratung und Überwachung, 

• Qualifizierung betrieblicher Zielgruppen, 

• Beteiligung an der Entwicklung von Rechtsvorschriften und praxisorientierten 

Schriften und Medien, 

• Unterstützung der eigenen Berufsgenossenschaft durch Recherchen und 

Stellungnahmen, 

• Kooperation mit Akteuren und Multiplikatoren des Arbeitsschutzes im Betrieb, 

insbesondere Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte, 

Sicherheitsbeauftragte, Betriebs- und Personalräte sowie Unternehmer und 

Personalverantwortliche, 

• Weitere Aufgaben, die sich aus den strukturellen und branchenspezifischen 

Gegebenheiten der berufsgenossenschaftlichen Organisation und den damit 

entstehenden zusätzlichen Anforderungen an die Aufsichtsperson ergeben. 

 

Die Beratung und Überwachung von Unternehmen und Versicherten in allen Fragen der 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind die zentralen Aufgaben der Auf-

sichtspersonen. Im beruflichen Alltag der Aufsichtspersonen ergänzen sich die 

Dienstleistungen Beratung und Überwachung im Zuge der Betriebsbesichtigungen 

komplementär. In Abhängigkeit von Branchenspezifika sowie den betrieblichen 

Gegebenheiten entscheidet die Aufsichtsperson vor Ort über den erforderlichen Umfang 

sowie die Gewichtung des Beratungs- bzw. Überwachungshandelns. 

Die anderen genannten Aufgaben werden den Aufsichtspersonen speziell zugeteilt. Alle 

Aufgabenfelder stehen gleichwertig nebeneinander. 

 
Die genannten Aufgabenfelder füllen den im SGB VII formulierten Präventionsauftrag, 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten, 
aus. Dabei verfolgen die Berufsgenossenschaften einen umfassenden Präventionsansatz, 
der auf den Schutz der Arbeitnehmer vor allen arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
abzielt. Er beinhaltet eine vertiefende Beratung und gezielte Unterstützung des 
Unternehmers. Dazu gehört seine Motivation und Sensibilisierung zu Fragen des 
Arbeitsschutzes (= Sicherheit und Gesundheit) ebenso wie beispielsweise die Hilfestellung 
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bei der Ermittlung von Gefährdungspotentialen oder der Durchführung von Arbeitsplatz- und 
Belastungsanalysen, um arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren bereits im Vorfeld erkennen 
und ihnen risikoabhängig, zielgerecht, effektiv und wirtschaftlich begegnen zu können. 
 
In dem von der Mitgliederversammlung (MV) des Hauptverbandes der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften in ihrer Sitzung 2/93 beschlossenen Thesenpapier "Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit; berufsgenossenschaftliches Präventionskonzept" werden 
Prinzipien, Maßnahmen und Methoden für die umfassende berufsgenossenschaftliche 
Präventionstätigkeit zusammengefasst (Anlage 1). Mit der „Bonner Erklärung: Die Position 
der Selbstverwaltung zur Prävention der Berufsgenossenschaften“ (Anlage 2), die in der MV 
des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften in ihrer Sitzung 2/2005 
beschlossen wurde, wird die zentrale Bedeutung der berufsgenossenschaftlichen 
Präventionsarbeit für den Arbeitsschutz weiter entwickelt. Insbesondere  
 
- das Hinwirken auf eine effiziente Gestaltung der Präventionsarbeit durch hoch 

qualifiziertes berufsgenossenschaftliches Fachpersonal,  

- ein fachübergreifendes Kompetenznetzwerk,  

- das zusätzliche Berücksichtigen von Sachschadensereignissen zur Gewinnung neuer 

Ansatzpunkte für eine wirksame Prävention sowie 

- kundenorientierte Dienstleistungen auch für kleine und mittelgroße Unternehmen und 

das  

- Verdeutlichen wirtschaftlicher Vorteile für Unternehmen durch Maßnahmen der 

Prävention  

-  
sollen die Grundlage für eine erfolgreiche berufsgenossenschaftliche Präventionsarbeit  

auch in der Zukunft schaffen. 

 
In der MV 1/2006 wurde ein Positionspapier zur „Reform des Rechts der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung“  (Anlage 3) beschlossen, in dem die herausragende 
Wirkung der branchenbezogenen Präventionsarbeit ausdrücklich hervorgehoben wird.  
 
Die umfassende Betrachtungsweise berufsgenossenschaftlicher Präventionsarbeit führt zu 
einem außerordentlich komplexen Spektrum von unfall- bzw. krankheitsbewirkenden 
Faktoren, die im Rahmen der Aufgabenfelder der Aufsichtspersonen sowohl im technischen 
als auch im organisatorischen und personellen Bereich zu berücksichtigen sind. Unfall- und 
krankheitsbewirkende Faktoren sind Energien, Stoffe, Arbeitsinhalte und 
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Arbeitsbedingungen, die die Gesundheit gefährden können und/oder zu Unfällen und 
Verletzungen führen können. 
Die weitere Untergliederung des technischen, organisatorischen und personellen Bereichs 
ist im nachfolgenden Bild dargestellt.  
 

Gestaltung von Arbeitssystemen

Technik
• Maschinen, Geräte, Anlagen
• Arbeitsmittel
• Arbeitsstätten und Arbeitsplätze
• Arbeitsstoffe, Arbeitsgegenstände
• Fertigungsverfahren

Organisation
• Arbeitsorganisation, 

Arbeitsstrukturierung
• Arbeitsabläufe
• Arbeitsaufgaben, -inhalte
• Arbeitszeit, Pausen, 

Schichtsysteme

Personal
• Führungsverhalten/ 

Betriebsklima
• Qualifikation (Wissen, Können)
• Handlungsbereitschaft (Motive, 

Einstellungen, Überzeugungen)
• Verhaltensregeln
• Unterweisung

 
 
Bild 1: Technik, Organisation und Personal als Gestaltungsbereiche des Arbeitssystems   
 
Bei der nachfolgenden Zusammenstellung von wesentlichen unfall- und 
krankheitsbewirkenden Faktoren ist zu beachten, dass die Größen ›Expositionsdauer‹, 
›Belastungshöhe‹ und ›individuelle Konstitution‹ den jeweiligen Einfluss auf den arbeitenden 
Menschen bestimmen. Viele der genannten Faktoren können erwünschte (positive) und 
unerwünschte (negative) Wirkungen haben.  
 
Die Bedeutung des umfassenden Präventionsansatzes wird in dem erweiterten Spektrum 
der unfall- und krankheitsbewirkenden Faktoren deutlich. Gegenüber den 
unfallbewirkenden Faktoren gewinnen die krankheitsbewirkenden Faktoren für die 
Prävention an Bedeutung (krankheitsbewirkende Faktoren sind z. T. auch 
unfallbewirkende Faktoren). Insbesondere die nicht quantitativ beschreibbaren Faktoren 
sowie die multifaktoriellen Gefährdungen sind ein zunehmendes Phänomen. Die Vielzahl der 
Faktoren innerhalb dieser erweiterten Betrachtungsweise und die häufig komplexen 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erfordern Kooperationen mit Fachleuten aus den 
unterschiedlichsten Disziplinen. 
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Unfallbewirkende Faktoren Krankheitsbewirkende Faktoren 

 
• Mechanische Faktoren 

(bewegte Maschinenteile, freie Bewegungen 
von Teilen, gefährliche Oberflächen und 
Formen, Sturz- und Absturzgefahren) 

• Elektrizität 
(Potentialdifferenzen, elektrische Entladungen) 

• Thermische Energien 
(heiße bzw. kalte Medien, Strahlungsenergie) 

• Chemische Stoffe 
(toxische Stoffe, ätzende Stoffe, brennbare/ 
explosive Stoffe) 

• Physikalische Faktoren 
(Schall, Vibrationen, Beleuchtung, Farbe, 
Klima, elektromagnetische. Strahlung u. 
Felder) 

 

 
• Physikalische Faktoren 

(Schall, Vibrationen, Beleuchtung, Farbe, 
Klima, elektromagnetische. Strahlung u. 
Felder) 

• Chemische Stoffe 
(toxische Stoffe, sensibilisierende Stoffe, 
krebserzeugende und erbgutverändernde 
Stoffe) 

• Biologische Faktoren 
(Mikroorganismen, Zellkulturen, gentechnisch 
veränderte Organismen) 

• Physische Faktoren 
(Muskolo-skelettale Belastung, metabolische 
Belastung) 

• Psycho-mentale Faktoren 
(Monotonie, Reizüberflutung, Zeitdruck, 
Verantwortung, Überforderung, 
Unterforderung, Stress, Handlungsspielräume, 
Arbeitsinhaltsgestaltung, ekelerregende 
Zustände, Suchtgefahren) 

• Psycho-soziale Faktoren 
(Betriebsklima, Führungsstile, 
Aufstiegsmöglichkeiten, Anerkennung, 
Akzeptanz, soziale Geltung, 
Gruppenzugehörigkeit, Arbeitsorganisation) 

 
 
Bild 2: Wesentliche unfall- und krankheitsbewirkende Faktoren bei der Arbeit 

 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind die Folge präventiven Handelns im 
Unternehmen. Ein erweitertes Spektrum von unfall- und krankheitsbewirkenden Faktoren 
muss berücksichtigt werden. Arbeitsschutz wird nicht nur durch Kontrolle erreicht, sondern 
auch durch Arbeitssystemgestaltung unter Berücksichtigung von technischen, 
organisatorischen und personalen Aspekten. Vor allem muss ein zeitgemäßer Arbeitsschutz 
in die Unternehmensstrategien und über Sensibilisierung und Motivation von 
Führungskräften in die Unternehmensführung integriert werden.  
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Bild 3: Zeitgemäßes Verständnis von Arbeitsschutz 

 

Das arbeitssystemorientierte Ermitteln und Beurteilen von Gefährdungen sowie die darauf 
aufbauende Beratung und das gestalterische Eingreifen kann trotz bester Ausbildung der 
Aufsichtsperson nicht auf allen Gebieten auf Expertenniveau geschehen; insbesondere auch 
deshalb nicht, weil die Vorschriften und Regelwerke Auslegungsspielräume zulassen und 
außerdem nicht alle arbeitsschutzrelevanten Problemstellungen im Vorschriftenwerk 
abgedeckt sind. Letzteres stellt zunehmende  Anforderungen an die Aufsichtspersonen, da 
sie einer Ausweitung der Vorgaben von Generalklauseln und Schutzzielen bei gleichzeitiger 
Verringerung konkreter Sicherheitsforderungen in Vorschriften und Normen 
gegenüberstehen werden. 
 
Als Generalist übernimmt die Aufsichtsperson die Funktion eines überbetrieblichen 
Managers. Sie verfügt über ein breites branchenübergreifendes Grundverständnis sowie 
branchenspezifisches Spezialwissen, kann gleichzeitig Spezialist für besondere 
Schwerpunkte sein und sorgt bei Bedarf an hoch spezialisiertem Fachwissen zu Fragen der 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz für die Beteiligung von Experten entsprechender 
Fachdisziplinen. Diese können  bei der jeweiligen Berufsgenossenschaft, beim 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e.V., deren Einrichtungen oder 
auch bei anderen Arbeitsschutzorganisationen angesiedelt sein. 
 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind Folge 
präventiven Handelns 

Gewährleistung von Sicherheit und 
Gesundheit durch risikoabhängige 
Beachtung der Gesamtpalette aller 

unfall- und krankheitsbewirkenden 
Faktoren. 

Sicherheit und Gesundheit durch 
Arbeitssystemgestaltung 

als Zusammenwirken von Maßnahmen 
im technischen, organisatorischen und 

personellen Bereich (T-O-P). 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit erfordern ihre 
Integration 

in Unternehmensstrategien und Unternehmensführung. 
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2.2.1 Beratung und Überwachung 
 

Die Beratung und Überwachung von Unternehmen und Versicherten in allen Fragen der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes ist die zentrale Aufgabe der Aufsichtsperson. Sie 
erfolgt arbeitssystem- und risikoorientiert. Dabei mündet die Überwachung in der Regel in 
eine Beratung mit ziel- und wirkungsorientierten Maßnahmenvorschlägen.  
 
Ausgehend von der Information über Vorschriften und Regeln zu sicheren und 
gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen und ihrer Erfassung, Analyse und Bewertung auf 
interdisziplinäre Weise kennt die Aufsichtsperson Wege, Maßnahmen und Methoden, wie in 
den Unternehmen das Präventionsziel erreicht werden kann. Die Aufsichtsperson kann 
hierbei auf eine Fülle an rechtlichen und inhaltlichen Mitteln zurückgreifen. Dazu gehört auch 
die Anordnung im Einzelfall gemäß SGB VII. 
Prävention erfolgt durch Maßnahmen in den Bereichen Technik, Organisation und Personal. 
Das Erkennen, Analysieren und Beurteilen von zum Teil komplexen Gefährdungen in allen 
drei Bereichen und das Einbinden von Spezialisten/Experten sowie die Kooperation mit 
ihnen gehören zur Beratungstätigkeit. 
 
Zur Durchführung arbeitssystem- und risikoorientierter Beratung und Überwachung benötigt 
die Aufsichtsperson insbesondere nachstehende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten:  
 

• Kenntnisse von unfall- und krankheitsbewirkenden Faktoren und ihren – auch 
kombinierten – Wirkungen, insbesondere an/bei technischen Arbeitsmitteln, Anlagen 
und Verfahren, d. h. arbeitsschutzrelevante Kenntnisse auf den Gebieten 
Maschinentechnik, Gefahrstoffe, bauliche Anlagen, Elektrotechnik, Anlagen/-
Verfahrenstechnik (einschließlich Brand- und Explosionsschutz), innerbetrieblicher 
Transport und Verkehr, Ergonomie, persönliche Schutzausrüstungen, 
Arbeitsmedizin, Psychologie im Arbeitsschutz und Pädagogik, z. B. zum Erkennen 
von psychischen Belastungen und Beanspruchungen,  

• Aufzeigen von Maßnahmen, einschließlich Möglichkeiten der Gestaltung sicherer und 
gesundheitsgerechter Arbeitssysteme in den Bereichen Technik, Organisation und 
Personal, 

• Kenntnis und Anwendung des Unfallversicherungsrechts sowie von Fragen der 
Verantwortung für Arbeitssicherheit, 

• Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, 
• Berücksichtigung der Organisation und Personalentwicklung, 
• Kommunikations-, Beratungs- und Medienkompetenz, 
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• Durchführung von Gefährdungsanalysen, einschließlich Ermittlung der Ursachen von 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 

• Verdeutlichung der Ziele der Prävention, 
• Einbringen der Ziele des Arbeitsschutzes in betriebliche 

Qualitätsmanagementkonzepte sowie 
• Hilfestellung für die Betriebe 

• in Fragen des Arbeitsschutzes beim Kontakt mit externen Stellen, 
• bei Fragen der Ersten Hilfe, 
• bei Fragen zur betrieblichen Gesundheitsförderung, 
• bei Fragen zur Verkehrssicherheit. 
 

Zum Aufgabengebiet der Aufsichtspersonen gehört auch die Beratung der Unternehmen bei 
der systematischen Einbindung des Arbeitsschutzes in die betriebliche Organisation, ggf. bis 
zum Aufbau von Arbeitsschutzmanagementsystemen. 
 
Die Aufsichtsperson stellt die notwendige Intensität der Beratung und Überwachung 
entsprechend den betrieblichen Erfordernissen fest. Sie arbeitet zielgerichtet sowie  
schwerpunkt- und risikoorientiert. 
 
 
2.2.2 Qualifizierung betrieblicher Zielgruppen 
 
Die Tätigkeit der Aufsichtsperson in der Aus- und Weiterbildung erstreckt sich auf 
• Fachthemen des Arbeitsschutzes, z. B. 
 - im Rahmen des berufsgenossenschaftlichen Seminarangebots, 
 - bei innerbetrieblichen Lehrgängen, 
 - bei außerberufsgenossenschaftlichen Veranstaltungen, 
 - im Rahmen von Lehrtätigkeiten bei nicht berufsgenossenschaftlichen 
   Ausbildungsträgern und 
• BG-interne Qualifizierung. 
 
Darüber hinaus unterstützt die Aufsichtsperson die Unternehmen bei der Durchführung von 
Unterweisungen zur betrieblichen Umsetzung von Arbeitsschutzforderungen.  
 
Da die Aufsichtsperson einen hohen Praxisbezug hat, bietet es sich an, sie als Referent für 
die Vermittlung von Themen im Rahmen der Aus- und Weiterbildung im Arbeitsschutz 
einzusetzen. Die Aufsichtsperson vermittelt den Teilnehmern die arbeitsschutzrelevanten 
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Inhalte in Form von Handlungswissen und bietet ihnen somit konkrete Unterstützung bei der 
Übertragung des Gelernten in die betriebliche Praxis. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Aufsichtsperson als Referent die Erkenntnisse der Lernpsychologie und der 
Erwachsenenpädagogik berücksichtigt und die zeitgemäßen Lehrmedien und –methoden 
beherrscht. 
 
 
2.2.3 Beteiligung an der Entwicklung von Rechtsvorschriften und 

praxisorientierten Schriften und Medien 
 
Bei der Erarbeitung bzw. Fortschreibung und Aktualisierung von Schriften und Regeln bringt 
die Aufsichtsperson ihren Sachverstand und ihre praktische Erfahrung ein. Sie wirkt darauf 
hin, dass die Arbeitsergebnisse praxis- und zielgruppengerecht wiedergegeben werden. 
 
Zu den Schriften und Regeln zählen neben staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und 
Unfallverhütungsvorschriften, das Technische Regelwerk des Staates, das BG-Regelwerk, 
nationale und internationale Normen, BG-Informationen und sonstige BG-Schriften. 
 
Die Aufsichtsperson arbeitet dabei auch mit Vertretern der Industrie, der Behörden und der 
Wissenschaft zusammen. Über das Fachwissen hinaus werden auch Kenntnisse der 
jeweiligen Formalien gefordert. Bei der Erarbeitung internationaler Schriften sind 
Fremdsprachenkenntnisse erforderlich. Die Interpretation von Schriften und Regeln ist 
wichtiger Bestandteil der Beratungstätigkeit. 
 

 

2.2.4 Unterstützung der eigenen Berufsgenossenschaft  
 
Die Aufsichtsperson unterstützt die eigene Berufsgenossenschaft durch Recherchen und 
Stellungnahmen z. B. bei: 
• Ausnahmeanträgen, 
• Bußgeld- und Regressverfahren, 
• BK-Ermittlungen, 
• Veranlagung zum Gefahrtarif, 
• allgemeinen Verwaltungsakten und Beschlüssen. 
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2.2.5 Weitere Aufgaben 
 
Weitere Aufgaben ergeben sich aus den strukturellen und branchenspezifischen 
Gegebenheiten der berufsgenossenschaftlichen Organisation und den damit entstehenden 
zusätzlichen Anforderungen an die Aufsichtsperson. Diese Aufgaben erfordern 
gegebenenfalls vertiefte fachliche Kenntnisse in bestimmten Themenfeldern sowie 
besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Solche weitere Aufgaben können z. B. sein: 

• Prüfen und Beurteilen technischer Arbeitsmittel, 

• Bearbeiten besonderer fachlicher Schwerpunkte wie Gefahrstoffe, Ergonomie und 

 Lärm, 

• Prüfung und Zertifizierung der Sicherheit von Geräten und Produkten,  

• Begutachtung der Wirksamkeit von Managementsystemen zu Sicherheit und  

 Gesundheit am Arbeitsplatz, 

• Mitwirken beim Erstellen von Informations- und Lehr-/Lernmedien, wie z. B.  

 Dozenten- und Teilnehmerunterlagen, Arbeitsschutzfilmen, Lehr- und  

 Lernprogrammen (z. B. CBT, WBT, Blended-Learning-Angebote) , 

• Mitarbeit in Messekommissionen, 

• Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit. 
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3. Das Anforderungs- und Befähigungsprofil der Aufsichtsperson 
 
Aufsichtspersonen verfügen über eine abgeschlossene technische, naturwissenschaftliche 

oder dem zukünftigen Einsatzbereich entsprechenden Ausbildung, die durch das 

Abschlusszeugnis einer Hochschule oder Fachhochschule nachzuweisen ist. 

Nicht zuletzt auf Grund des um die Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
erweiterten Präventionsauftrages sowie neuen Anforderungen vornehmlich aus der 
betrieblichen Praxis kommen Aufsichtspersonen auch aus anderen Fachdisziplinen.  
 
Vor ihrem Eintritt in die zweijährige Vorbereitungszeit hat die angehende Aufsichtsperson 
bereits mehrjährige praktische Berufserfahrung gesammelt. 
 
Die Ausbildung zur Aufsichtsperson fördert und formt ihre drei Kernkompetenzbereiche 

Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz, die in Bild 4 präzisiert sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Die Kernkompetenzbereiche der Aufsichtsperson  

 

Kernkompetenzen 
 

 
Fachkompetenz 
 
 
• Fachspezifisches Wissen, 

Grundlagen 
 

• Branchenwissen 
 
• Fachübergreifendes 

Wissen 
 
• Praxiskenntnisse 
 
• Marktübersicht 
 
• Rechtskenntnisse 
 
• Unfallversicherungs-

kenntnisse 
 
• Betriebswirtschaftliches 

Verständnis 
 
• etc. 
 

 
Methodenkompetenz 
 
 
• Fähigkeit, Fach- und 

Methodenwissen zu 
nutzen, zu kombinieren 
und zu ergänzen 

 
• Entwicklung von 

Abstraktionsfähigkeit, 
Lernbereitschaft, 
Systemdenken, Planungs-, 
Problemlösungs- und 
Entscheidungsfähigkeit 

 
• Fähigkeit, Beratungen 

zielgerichtet und 
ergebnisorientiert 
durchzuführen  

 
• Kenntnisse von 

Präsentations- und 
Moderationstechniken 

 
• Kenntnisse im 

Projektmanagement 
 
• Kenntnisse im Zeit- und 

Selbstmanagement 
 
• etc. 
 

 
Sozialkompetenz 
 
 
• Teamfähigkeit 

• Kooperationsfähigkeit 
 
• Kommunikations-

fähigkeit 
 
• Toleranz 
 
• Konfliktfähigkeit 
 
• Verantwortungs-

bewusstsein 
 
• Überzeugungs- und 

Durchsetzungsfähigkeit 
 
• Entscheidungsfähigkeit 
 
• Motivationsfähigkeit 
 
• Moderationsfähigkeit 
 
• etc. 
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Mit diesen Kernkompetenzen ist sie in der Lage, die an sie gestellten Anforderungen zu 
erfüllen. Der zeitgemäße Qualifikationsbegriff umfasst neben der fachlichen, sozialen und 
methodischen Kompetenz auch die persönliche Kompetenz der Aufsichtsperson. Diese 
äußert sich z. B. in der Fähigkeit, sich in die Lage von Kunden einzufühlen, in der 
Leistungsbereitschaft, Organisationsfähigkeit, Belastbarkeit und Motivation. Die 
Kompetenzentwicklung führt zum Auf- und Ausbau einer umfassenden beruflichen 
Handlungskompetenz.  Diese entsteht aus dem Zusammenwirken von Fachkompetenz, 
Sozialkompetenz und Personalkompetenz.  
Die Aufsichtsperson hat die Verpflichtung zu (arbeits-)lebenslangem Lernen (d. h. ständiger 
Fortbildung), da das fachliche, berufsspezifische Wissen aufgrund der dynamischen 
Veränderungen in der Arbeitswelt einen immer kürzeren Bestand hat.  
 

















 
Kompetenznetzwerk  

Durch die  Verknüpfung ihres Wissens über Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit bieten 
die Berufsgenossenschaften ein übergreifendes Kompetenznetzwerk. Das damit verbundene 
Informations- und Beratungsangebot wird kontinuierlich optimiert, auch durch die Koopera-
tion mit der Krankenversicherung und anderen Präventionsdienstleistern. Dies ermöglicht 
bei Unternehmern und Versicherten ein höheres Sicherheits- und Gesundheitsbewusstsein 
sowie mehr Selbstverantwortung. So kann Sicherheit und Gesundheit als Unternehmensziel 
etabliert werden. 

 

Schadensmanagement 

Die Beobachtung von Gefährdungen im Betrieb unter Einbeziehung von Ereignissen mit 
Sachschäden kann zu neuen Ansatzpunkten für Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren führen. Damit tragen 
die Berufsgenossenschaften zur Reduzierung von Schadensereignissen im Betrieb bei. 
 
 

Dienstleistung und Kundenorientierung 

Die Berufsgenossenschaften verstehen sich als Dienstleister für Sicherheit und Gesundheit. 
Betriebe und Versicherte sind für die Berufsgenossenschaften Partner und Kunden. Daher 
berücksichtigen sie im Rahmen ihres Aufgabenspektrums deren individuellen Bedarf und 
orientieren sich an den Zielgruppen, insbesondere im Hinblick auf kleine und mittelgroße 
Unternehmen. 
 
 

Wirtschaftliche Vorteile 

Prävention lohnt sich für Unternehmen und Versicherte. Neben der Reduzierung von Fehl-
zeiten bestehen Möglichkeiten, den BG-Beitrag durch Präventionsmaßnahmen positiv zu 
beeinflussen. Zusätzliche Präventionsanreize sollen dazu dienen, Sicherheit und Gesundheit 
der Versicherten weiter zu verbessern und die Unternehmen zu ermuntern, in wirksame Prä-
vention zu investieren. 
 
 
 

Bonner Erklärung: Die Position der Selbstverwaltung zur Prävention der Berufsgenossenschaften 
Beschlossen von der Mitgliederversammlung 2/2005 des HVBG am 2.12.2005 in Bonn 
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